
Anzeige des Überlassens einer 
Schusswaffe 
nach § 37a Nr. 1 Waffengesetz (WaffG) 

 

 

Angaben zur Person des Überlassers (Anzeigeerstatter) 
 

Privatperson  
 

Familienname 
 

      

frühere Namen 
 

      

Geschlecht 
 

      

Vornamen 
 

      

akademische Grade (Doktorgrad) 
 

      

Geburtsname 
 

      

Geburtsdatum 
 

      

Geburtsort 
 

      

Staatsangehörigkeit(en) 
 

      

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 

      

 
Kaufmann, Juristische Person, Personenvereinigung 
 

Name oder Firma 
 

      

frühere Namen 

 

      

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

      

Gegenstand des Unternehmens/Vereins 

 

      

 

Angaben zur Erlaubnis 
 

 Nummer ausstellende Behörde Gültigkeit 

Waffenbesitzkarte  

      

 

      

 

      

Jagdschein  

      

 

      

 

      

 

Angaben zur Person des Erwerbers 
 

Privatperson 
 

Familienname 
 

      

Vornamen 
 

      

Geburtsdatum 
 

      

Geburtsort 
 

      

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 

      

 
 
 
 

Eingangsvermerk Landratsamt Erzgebirgskreis 

 



Kaufmann, Juristische Person, Personenvereinigung 
 

Name oder Firma 
 

      

frühere Namen 

 

      

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

      

Gegenstand des Unternehmens/Vereins 

 

      

 
Angaben zur Erwerbs- und Besitzberechtigung 
 

 Nummer ausstellende Behörde  

Waffenbesitzkarte  

      

 

      

 
Daten der Waffe(n) 
 

1) 
Art der Waffe 
 

      

Kategorie 
 

      

Hersteller 
 

      

Modellbezeichnung 
 

      

Kaliber- oder Munitionsbezeichnung 
 

      

Seriennummer 
 

      

Jahr der Fertigstellung 
 

      

Verbringen in den Geltungsbereich des WaffG (Datum) 
 

      

 

2) 
Art der Waffe 
 

      

Kategorie 
 

      

Hersteller 
 

      

Modellbezeichnung 
 

      

Kaliber- oder Munitionsbezeichnung 
 

      

Seriennummer 
 

      

Jahr der Fertigstellung 
 

      

Verbringen in den Geltungsbereich des WaffG (Datum) 
 

      

 

 

Überlassungsdatum:   
(Im Sinne des Waffengesetzes überlässt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber 

einem anderen einräumt.) 

 

 

 

 

 

 

 
Ort, Datum 
 

      

Unterschrift 

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Sie sind gemäß § 39 WaffG verpflichtet, der zuständigen Behörde die zur 

Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Ihre Informationsrechte nach Art. 13 

Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.erzgebirgskreis.de/datenschutz. 


